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80. Geseti: Verfassung der Bundeshauptstadt Wien (Wiener Stadtve1fairaung - WStV); Änderung. 

30. 

Gesetz vom 26. Juni 1979, mit dem die Ver
fassung der Bundeshauptstadt Wien (Wiener 

Stadtverfassung - WStV) geändert wird 
Der W'iener Landtag hat beschlossen~ 

Artikel I 

Die Verfassung der Bundeshauptstadt Wien 
(Wiener Stadtverfassung - WStV), LGB!. für 
Wien Nr. 28/1968, in der Fassung der Kund
machung LGBI. für Wien Nr. 1111970 und der 
Gesetze LGB!. für Wien Nr. 33/1976, 19/1977 
und 1211978 wird wie folgt geändert: 

§ 130 samt Überschrift hat zu lauten: 

,Jmmunität der Landtagsabgeordneten 

§ 130 

(1) Die Landtagsabgeordneten genießen die 
gleidie Immunität wie die Mitglieder des Natio
nalrates. 

nete oder ein Drittel der Mitglieder des mit 
diesen Angelegenheiten betrauten Immunitäts
ko!legiums verlangt. Im Falle eines solchen Ver
langens hat jede behördliche Verfolgungshand
lung sofort zu unterbleiben oder ist eine solche 
abzubrechen. 

(5) Die Zustimmung des Landtages gilt in allen 
diesen Fällen als erteilt, wenn der Landtag über 
ein entsprechendes Ersuchen der zur Verfolgung 
berufenen Behörde nidit innerhalb von acht 
Wochen entschieden hat. Die sitzungs(tagungs)
freie Z-eit wird in diese Frist nidlt eingerechnet. 

(6) Im Falle der Ergreifung auf frischer Tat 
bei Verübung eines Verbrechens hat die Behörde 
dem Präsidenten des Landtages sogleich die ge
schehene Verhaftung bekanntzugeben. Wenn es 
der Landtag oder in der sitzungs(tagungs)freien 
Zeit das mit diesen Angelegenheiten betraute 
Immunitätskollegium verlangt, muß die Haft 
aufgehoben oder die Verfolgung überhaupt unter-
1assen wer.den. 

(7) Die Immunität der Landtagsabgeordneten 
(2) Die Landtagsabgeordneten dürfen wegen endigt mit dem Tag des Zusammentrittes des neu

der in Ausübung ihres Berufes geschehenen Ab- gewählten Landtages. Die Immunität der Organe 
stimrnungen niemalsj wegen der in diesem Beruf des Landtages, deren Funktion über die Gesetz
gemachten mündlichen oder schriftlichen Auße- gebungsperiode hinausgeht, bleibt für die Dauer 
rungen nur vom Landtag verantwortlich ge- dieser Funktion bestehen. 
macht werden. 

(8) Die Vorberatung der Immunitätsangelegen
. (3) Die_ Landtagsabgeordneten dürfen wegen heiten obliegt einem aus neun Abgeordneten 

e1n~r strafbaren. Handlung -. den ~all der _Er- bestehenden lmmunitätskollegium} das vom 
gre1fung au-f frischer 'rat be1 Veru~ung ei:.nes Landtag aus seiner Mitte auf die Dauer seiner 
Verbrechens ausgenommen - nur mlt Zustin:_- Wahlperiode unter sinngemäßer Anwendung des 
mung des„ Landtages verhaftet werden. _Desgle1-1 § 96 Wiener Gemeindewahlordnung gewählt 
<hen bedurfen Hausdurchsuchungen bei Land- ; wird. Das Immunitätskollegium ist beschlußfähig, 
tagsabgeordneten der Zustimmung des Landtages. ! ·~renn wenigstens die Hälfte der Mitglieder an-

(4) Ansonsten dürfen Landtagsabgeordnete wesend ist. Es faßt seine Beschlüsse mit unbe
ohne Zustimmung des Landtages wegen einer dingter Stimmenmehrheit. 0 

strafbaren Handlung nur dann behördlich ver
folgt werden, wenn diese offensiditlidi in keinem Artikel II 
Zusammenhang mit der politis<hen Tätigkeit des Dieses Geserz tritt mit 1. Oktober 1979 in 
betreffenden Abgeordneten steht. Die Behörde Kraft. 
hat jedoch eine Entscheidung des Landtages über 
das Vorliegen eines solchen Zusammenhanges Der Lan<ieshauptmann: 
einzuholen.. "renn dies der betreffende Abgeord- i. V. Fröhlich-5andner 

Der Landesamtsdirektor: 
Bandion 
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